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Gemeinde Harrislee 
Der Bürgermeister 
als Ordnungsbehörde 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz vom 

01. November 2015 
 
 
Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen 
 
Nach § 50 Absatz 1 bis 3 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebehörde in nachstehend 
genannten besonderen Fällen Auskünfte erteilen: 
 

1. Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen, soweit für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die Auskunft umfasst den 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrift sowie, sofern die 
Person verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden 
und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten. 
 

2. Auf Verlangen darf die Meldebehörde Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk 
Auskunft aus dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern 
erteilen. Dabei werden Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums übermittelt. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
 

3. Adressbuchverlagen darf zum Zweck der Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressenverzeichnisse in Buchform) Auskunft über Vor- und Familiennamen, 
Doktorgrad und derzeitigen Anschriften aller Einwohner, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, erteilt werden. 
 

Die betroffenen Personen haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten nach § 50 Absatz 5 
Bundesmeldegesetz zu widersprechen. 
 
Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz aufgeführten Daten der 
Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden 
Religionsgesellschaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören.  
 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Bundesmeldegesetz das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
benötigt werden. 
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Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
 
Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr gemäß § 58 c 
Soldatengesetz jährlich zum 31. März Vor- und Familiennamen und gegenwärtige Anschrift 
von deutschen Staatsangehörigen, die im nächsten Jahr volljährig werden.  
 
Diese Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 36 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz widersprochen haben. 
 
Die Widersprüche gegen die genannten Datenübermittlungen können schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Harrislee, Süderstraße 101, 24955 Harrislee, eingelegt 
werden 
 
Die Widersprüche gelten bis zu Ihrem Widerruf. Bereits erhobene Widersprüche bleiben 
bestehen. 
 
Harrislee, 12.06.2025                 
  
Im Auftrage     (L.S.)  
 
 
Paulsen           
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G E M E I N D E  H A R R I S L E E  
Der Bürgermeister 

 

 

BEKANNTMACHUNG 

über die Sitzung der Gemeindevertretung Harrislee am 26.06.2025 

Am Donnerstag, 26.06.2025, 18:30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Bürgerhauses, 
Süderstraße 101, 24955 Harrislee eine  

öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Harrislee 

statt. 

 
T A G E S O R D N U N G  

 

Teil A (voraussichtlich öffentlich) 

 1   Eröffnung und Begrüßung, Feststellungen zu Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 
  
 2   Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung (öffentlicher 

Teil) am 20.03.2025 
  
 3   Hauptsatzung der Gemeinde; 

hier: VII. Nachtrag 
  
 4   Gebührensatzung der Betreuten Grundschule und der Offenen Ganztagsschule;  

hier: Preisanpassung Mittagessen 
  
 5   Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften und die Erhebung von Benut-

zungsgebühren; 
hier: Änderung 

  
 6   Marktgebührensatzung; 

hier: Änderung 
  
 7   Vereinsgründung "Klimaschutzregion Nord e. V.“ 
  
 8   Anfrage der SSW-Fraktion zur Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform 
  
 9   Öffentliche Fragestunde 
  

Teil B (voraussichtlich nichtöffentlich) 

 10   Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung (nichtöffentli-
cher Teil) am 20.03.2025 

  
 11   Grundstücksangelegenheiten 
  

 
… 
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Harrislee, 17. Juni 2025  
 
 
Dr. Nele Bonin 
Büroleitende Beamtin 
 
 
 
 
Anmerkungen: 

1. Es ist vorgesehen, die Öffentlichkeit zum Sitzungsteil B (TOP 10 und 11) durch Beschluss 
auszuschließen. 

2. Die Sitzungsunterlagen zu Teil A wie auch später die Niederschrift zu Teil A können über 
die Homepage www.harrislee.de im Bürgerinformationssystem  SessionNet abgerufen 
werden. 
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